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Michael Scholz

WORMS [C.3.]

I. Warmatia (7. Jh.), civitas Vangionum (771);
ab 9. Jh. meist Wormatia, Uormatia, Varmacia,
Wormize, Wormbs – Stadt – Hochstift W. – Bi-
schofssitz. – D, Rheinland-Pfalz, Reg.bez.
Rheinhessen-Pfalz, kreisfr. Stadt.

II. W. liegt am linken, hochwasserfreien
Ufer des Rheins (Rheinübergang) in verkehrs-
günstiger Lage an altbesiedelter Stelle; wohl seit
der Mitte des 4. Jh.s Bistumssitz. Die topo-
graph. Entwicklung des FrühMA ist in vielem
unklar. Die Bischofskirche (spätröm. Vorgän-
gerbau) befindet sich an der Stelle des spätan-
tiken Forums, südl. benachbart die Tauf- bzw.
Pfarrkirche St. Johannes. Zu einem polit. Bedeu-
tungsanstieg kam es karoling. Zeit. Im 10. Jh.
gelang aufgrund der Förderung durch das ot-
ton. Kgtm. der Ausbau der sich seit dem 9. Jh.
festigenden bfl. Herrschaft. Zu einer dynam.
Stadtentwicklung kam es unter Bf. Burchard
(1000–1025; Domneubau, Förderung bzw. Er-
richtung v. a. von Kollegiatstiften, Stadtbefesti-
gung, Ordnung der rechtl. Verhältnisse für die
bfl. Familia und die entstehende Ministerialität
(Hofrecht), Erweiterung der bfl. Stadtherr-
schaft); umstritten ist die Lage der frühma.
Pfalz. Seit 1074 trat die an das Kgtm. angelehnte
Stadtbürgerschaft als eigenständiger polit. Fak-
tor auf, zugl. Beginn einer Schwächephase der
bfl. Herrschaft zw. ca. 1070 und 1125. Seit der
Mitte des 12. Jh.s fortschreitende Intensivierung
der Beziehung zum Kgtm. Die Salier und Stau-
fer förderten den Prozeß der wirtschaftl. und
rechtl. Besserstellung der Bürgerschaft und da-
mit die v. a. von der bfl. Ministerialität getrage-
ne Gemeindebildung, so daß es in der Zeit Bar-
barossas (Privileg 1184) fakt. zu einer zw. Bf.
und Kg. geteilten Stadtherrschaft kam. Ein 1180
erstmals genanntes Friedensgericht entwickelte
sich bis 1198/1200 zum Rat fort; Stadtsiegel seit

worms [c.3.]

ca. 1185. Um 1200 erfolgte eine Stadterweite-
rung nach O. Ab 1231 kam es zu Konflikten des
Stadtrates mit Bf. und Geistlichkeit, die 1233 in
einer Übereinkunft über die Stadtverfassung zu-
gunsten der Bf.e beigelegt wurden; ihr Hand-
lungsspielraum blieb aber fakt. begrenzt. Seit
Anfang des 13. Jh.s erfolgten zahlr. Kl.- und
Stiftsgründungen, um 1500 bestanden neun
Pfarreien in Stadt und Vorstadtbereich. Die wirt-
schaftl. Verhältnisse wurden bestimmt durch
die Fruchtbarkeit der Region (u. a. bedeutender
Weinbau) und die Lage am Rhein. Seit 1074 be-
saßen die Kaufleute Zollfreiheit an kgl. Zoll-
stellen; bis in späte MA verfügten die 1165 von
Ks. Friedrich I. privilegierten Münzerhausge-
nossen über eine starke, jedoch allmähl. abneh-
mende Bedeutung; 1243, 1330 und 1487 wurden
kgl. Messeprivilegien erteilt. Die Zünfte gewan-
nen im 13./14. Jh. polit. Gewicht. Die Stadt
nahm eine führende Rolle im Rheinischen Bund
(1254–56) ein und war an zahlr. regionalen
Städtebünden beteiligt; frühe städt. Chronistik
(13. Jh.). Der Rat erhielt im Gefolge von Kon-
flikten um die Ungelderhebung seit 1300 ein aus
den erstarkenden Zünften zusammengesetztes
bürgerschaftl. Pendant. Die Zünfte konnten im
Laufe des 14. Jh.s im Gefolge innerstädt. Unru-
hen ihren Anspruch auf polit. Mitwirkung ge-
gen die sich abschließenden Geschlechter
durchsetzen (endgültig 1366), während die
Hausgenossen ihren gesonderten Gerichts-
stand und Steuervorteile bis zum Ende des
15. Jh. bewahrt haben. Das SpätMA war gekenn-
zeichnet durch period. verschärfte Konflikte zw.
dem mächtigen Stiftsklerus und der Bürger-
schaft. Zu Auseinandersetzungen um die letztl.
nicht angetastete Besteuerung des Klerus und
die geistl. Sonderrechte kam es v. a. nach
1364/66, ab 1385/86, ab 1405 (Abschluß 1407)
und erneut ab 1482/1494. Die Stadt war zwar
langfristig erfolgreich um die Ausweitung ihrer
Gerichtsbarkeit bemüht (v. a. im 15. Jh. wurden
wichtige ksl. Privilegien erteilt, im SpätMA be-
stand eine fakt. selbständige Stellung der städt.
Gerichte) und baute nach dem Erwerb der Mün-
ze ab 1491 das bürgerl. Zentrum repräsentativ
aus (um 1500 wurde das Gericht vom Bischofs-
hof zur Münze verlegt), eine obrigkeitl. Stellung
konnte der Rat jedoch ebenso wenig erlangen
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wie es zu einer städt. Territoriumsbildung kam.
1519/26 wurde der bis zum Ende des Alten Rei-
ches gültige Verfassungsstand festgeschrieben.
Herrschaftsansprüche gegenüber der Stadt be-
standen seitens des Kgtm.s, der Bf.e (Ratsein-
setzung, Huldigungseid) und der rhein.
Pfgf.en. Diese waren im späten MA zu den do-
minierenden Territorialherren der Region mit
vielfältigen Einwirkungsmöglichkeiten auf die
Stadt geworden. Um 1500 setzte W. in enger
Bindung an das Kgtm. seinen Status als Reichs-
stadt gegen die bfl. Ansprüche Bf. Johann von
Dalbergs (1482–1503) durch. Nach 1495 wurde
W. zeitweilig Sitz des kgl. Kammergerichts und
Vorort des oberrhein. Reichskreises; 1498/99
Wormser Stadtrechtsreformation mit starkem
Einfluß des röm. Rechts. – Starken Anteil an der
wirtschaftl. und geistigen Blüte v. a. des Hoch-
MA hatten die seit um 1000 ansässigen Juden;
spätestens seit Anfang des 11. Jh.s bestand eine
zahlenmäßig starke, wohlhabende (Handelstä-
tigkeit) und vielfältig geistig-religiös ausstrah-
lende Gemeinde. Auf den Rückschlag durch den
Pogrom von 1096 folgte ein erneuter Auf-
schwung im 12. Jh. Das Verhältnis zu den Bf.en
wurde 1312 geregelt (zwölfköpfiger Judenrat, an
dessen Spitze stand ein vom Bf. bestätigter Ju-
denbf.). 1348/49 übertrug Kg. † Karl IV. der
Stadt alle kgl. Rechte an den Juden, im SpätMA
kam es zu ihrer Unterstellung unter das städt.
Gericht. Auf die Verfolgung von 1349 folgte die
Wiederansiedlung unter sich verschlechternden
rechtl. und wirtschaftl. Rahmenbedingungen
und unter allmähl. räuml. Abgrenzung des Ju-
denviertels (Ende 15. Jh.).

III. Zw. 1000 und 1025 erfolgte unter Bf.
Burchard nach dem Bericht seiner Vita neben
dem Dombau und dem weiteren Ausbau der
Stadt auch eine burgähnl. Befestigung der der
Kathedralkirche benachbarten curtis. Erste Nen-
nungen des bfl. palatium finden sich (als Aus-
stellungsort von Urk.n) – abgesehen von Erwäh-
nungen in den hebr. Kreuzzugsberichten zu
1096 – erst 1213/1215. Gen. werden Saal und
Wohngebäude auch in dem um 1200/04 verfaß-
ten Nibelungenlied, dessen Schauplatz der
Dichter zum großen Teil in W. angesiedelt hat.
Der auch als ksl. Pfalz (zahlr. Herrscheraufent-
halte) dienende bfl. Palastbereich erstreckte

worms [c.3 .]

sich im rechten Winkel nördl. des 1181 geweih-
ten roman. Domes und fand seinen Abschluß in
der einschiffigen Palastkapelle St. Stephan (seit
vor 1055). Vor dem Domportal befand sich auch
der zentrale städt. Versammlungsplatz. Eine
Wiedererrichtung der beim Einsturz des nord-
westl. Domturmes 1429 und der Aula maior 1452
zerstörten bfl. Gebäude erfolgte unter Bf. Rein-
hard von Sickingen (1445–82) bis 1472. Über
Einzelheiten des in den spätmal. Quellen als des
bischofs hof oder Saal umschriebenen Bereiches
fehlen genauere Angaben. 1450 werden Gefäng-
nisräume, verschiedene Stuben und 1496 eine
wohl der hl. Walburga geweihte Hauskapelle
gen. Unter Bf. Johann von Dalberg erfolgte ab
1484 ein durchgreifender Umbau des Dom-
kreuzganges. Erwähnt werden im 16. Jh. verein-
zelt die Grenzsteine der Domimmunität. Eine
Zeichnung aus der Zeit unmittelbar nach der
Stadtzerstörung 1689 gibt einen Überblick über
den Baubestand (zwei getrennte aulae mit dazw.
liegendem Tor, zweigeschossiger Bau mit ein-
heitl. Fensterreihung). Bf. Theoderich von Bet-
tendorf errichtete um 1577 einen großzügigen
Kanzleibau (wohl hinter der Stephanskapelle
gelegen); 1602/03 kam es zur Renovierung und
programmat. gegen die luther. Stadt gerichte-
ten künstler. Ausgestaltung des Bischofshofes
unter Bf. Phillipp I. von Rodenstein, weitere
Baumaßnahmen im Umfeld datieren 1662.
Durch Zerstörungen 1689 und ab 1790 ist von
den weiteren Baulichkeiten des Hofes nichts er-
halten geblieben.

† B.3. Worms, Bf.e von
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Gerold Bönnen

WÖRTH AN DER DONAU [C.3.]

I. / II. Der älteste schriftl. Beleg zu W. fin-
det sich in einer wohl zw. 765 und 788 zu datie-
renden † St. Emmeramer Traditionsnotiz, die
den Ort einer Schenkung als ecclesia sancti Petri in
loco, qui dicitur Uuerid ubi monachorum est congre-
gatio bezeichnet. Neuere Untersuchungen iden-
tifizieren dieses Uuerid eindeutig als W. an der
Donau, obwohl die dort lokalisierte Mönchs-
gemeinschaft rasch untergegangen sein dürfte.
Spätere Einzelschenkungen ergänzen den frü-
hen kirchl. Besitz um W., vermutl. in der zwei-
ten Hälfte des 10. Jh.s gelang dem Hochstift †
Regensburg die Übertragung einiger Immuni-
tätsrechte aus dem benachbarten Donaustaufer
Forst auf das Gebiet um W., und in einer Urk.
Papst Luzius’ III. von 1182 werden ecclesia et villa
de Werid als Besitz der Regensburger Kirche be-
stätigt. Der weitere Ausbau der Herrschaft gip-
felte in der Übertragung von Grafschaftsrechten
an Bf. Heinrich II. (1277–96), der 1285 diese
Rechte von Kg. † Rudolf von Habsburg für die
comitiam in Thumstaufe (Codex chronologico-di-
plomaticus episcopatus Ratisbonensis, 1, 1816,
Nr. 634, S. 606) auch ausdrückl. für seinen Be-
sitz um W. zugestanden erhielt. Obwohl es als
Sitz eines Pflegers und Richters administrative
Mittelpunktfunktionen hatte, 1339 sogar als
Gft. ze Werd (Regensburger Urkundenbuch, 1,
1912, Nr. 839) erwähnt wird, dürfte W. in seiner
Bedeutung für das Hochstift † Regensburg hin-
ter † Donaustauf anzusiedeln sein.

wörth an der donau [c.3 .]

Als Pfandobjekt hatte die Herrschaft W., bes.
in Folge der schismat. Besetzung des Regens-
burger Bm.s 1340, eine wechselvolle Besitzge-
schichte, in die das Regensburger Domkapitel,
Regensburger Bürger, bayer. Hzg.e, aber auch
Ks. † Ludwig der Bayer, das Papsttum in Avi-
gnon und kurzfristig auch † Karl IV. involviert
waren. Auslösungen, Teilauslösungen und
Neuverpfändungen in komplizierter Folge
wechselten sich ab, bis schließl. auf dem Konzil
von Basel im April 1433 ein Kompromiß ge-
schlossen wurde: unter günstigen finanziellen
Bedingungen konnte das Hochstift Schloß und
Herrschaft W. von Hzg. Wilhelm (III.) von Bay-
ern zurücklösen, und in Zukunft durfte die
Herrschaft auch nicht mehr verkauft oder ver-
pfändet werden. In den Wahlkapitulationen
wurde dies für die Bf.e immer wieder verbindl.
fest geschrieben. 1803 säkularisiert (Fsm. Re-
gensburg unter Dalberg), gelangte die frühere
Herrschaft W. 1810 zu Bayern.

Umstritten ist die Datierung der Burg W. auf
dem isolierten Bergkegel über dem Ort. 1264
erstmals als Burg (castrum Werde) gen., sprechen
die häufigen Nennungen aus der zweiten Hälfte
des 13. Jh.s gegen frühere Datierungsversuche,
die v. a. den Bergfried der bfl. Burg schon in das
12. Jh. datieren wollen (vgl. Boos 1998, S. 413).
Deutl. wird in den Quellenbelegen der fortifi-
kator. Charakter der Burg W. (etwa um 1332: in
vnser vestt ze Werde, Regensburger Urkunden-
buch, 1, 1912, Nr. 675). Spätere Baumaßnah-
men (siehe unten III.) verhindern weitere ar-
chäolog. und bauhistor. Erkenntnisse über die
frühe Geschichte der Burg.

Administrative Funktionen W.s lassen sich
nur in Umrissen auch personell fassen: 1267
bzw. 1269 taucht ein Gerhardus de Werd (Codex
chronologico-diplomaticus episcopatus Ratis-
bonensis, 1, 1816, Nr. 524 bzw. 536, S. 497 bzw.
510) in milit. Funktion als Ministeriale des
Hochstifts auf; erst im 14. Jh. werden Pfleger
und Richter in W. häufiger gen. Eine Ämteror-
ganisation ist erst gegen Ende des 15. Jh.s faß-
bar, ablesbar etwa aus einem Salbuch von 1470.
Der Ort W. selbst hatte bis in die Neuzeit hinein
dörfl. Charakter.

Das Itinerar der Bf.e weist W. nur verein-
zelt als Aufenthaltsort aus; stärker frequentiert


